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Termin

14. - 15.09.2026
RAin Simone Küster

Buchungsnummer
LE-DIEN

Seminargebühr
840,00 € + MwSt.

Teilnehmerzahl
ca. 20 Personen

Zeitplan
09.00 - 16.00 Uhr (täglich)

Für die Bewertung der Dienstposten gibt es die Vorgabe, sie „sachgerecht“ zu 
bewerten. Diese Auff orderung haben wir in unserem PIW-Verfahren umgesetzt und 
eine Bewertungsstruktur anhand der bekannten Merkmale aus den Tarifverträgen und 
den in der Rechtsprechung ausgeurteilten Grundsätzen entwickelt.

In unserem Seminar stellen wir Ihnen unser analytisches Verfahren zur Bewertung von 
Beamtendienstposten vor, stellen Vergleiche und Unterschiede zur tarifl ichen Eingrup-
pierung dar und besprechen Beispiele, so dass Sie Synergien bei der Bewertung der 
unterschiedlichen Stellen nutzen können.  

Grundsätzliches zum Verfahren der Dienstpostenbewertung
 Grundsätze und Ziele des PIW-Verfahrens
 Analogie zum tarifl ichen Bewertungssystem
 Der Begriff  des Dienstpostens
 Die Bedeutung der Zeitanteile 
 Keine Vergleichbarkeit zwischen Dienstposten- und tarifl icher 

Arbeitsplatzbewertung

Grundlagen
 Erforderlichkeit endgültiger Dienstpostenbewertung für die Bestenauslese
 Rechte des Dienstherrn / des Personalrats / von Beamtinnen und Beamten
 Gerichtliche Überprüfung der Dienstpostenbewertung

Analytische Bewertungsverfahren
 Begriff sklärung
 Die Gewichtung der einzelnen Bewertungsmerkmale
 Bewertungsstufen und deren Beschreibung

Die Bewertungsmerkmale
 Breite und Tiefe der anzuwendenden Fachkenntnisse
 Berufl iche Qualifi zierung
 Berufl iche Erfahrung
 Handlungs- und Entscheidungskompetenzen
 Verantwortung
 Kommunikative Kompetenz

Korrelation zwischen den Bewertungsmerkmalen

Bewertungsübungen anhand von Beispielen

 Die Bewertung von Beamtendienstposten 
nach dem PIW-Verfahren zur analytischen 
Dienstpostenbewertung

Online

Bis 14 Tage vor Seminarbeginn können Sie uns zwei anonymisierte Stellenbeschreibungen 
als Beispiel zusenden. Diese müssen aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich 
stellenbezogen sein und dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten.
Aus zeitlichen Gründen können unter Umständen nicht alle Beispiele behandelt werden.

!


